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Ist das Waldsterben keine nationale Aufgabe? 
Die alarmierende Waldschadensituation wird zur  Kenntnis genommen - w o  bleiben die Reaktionen? 

«Keine ernsthafte Strategie zur Ein
dämmung der Waldschäden kommt an 
der Forderung vorbei, die Luftver
schmutzung drastisch zu verringern.» 
Diesen Satz aus dem fiir Umweltschutz 
zuständigen Ressort der Regierung haben 
wohl Behörden wie Bevölkerung vor eini
gen Wochen mitsamt den neuesten Zah
len der Waldschadenerhebungen zur 
Kenntnis genommen. Doch wo bleiben 
die Reaktionen, wo die Programme, wo 
die Perspektiven, nachdem sich mit aller 
Deutlichkeit offenbarte, dass das Wald
sterben sich weder verringerte noch ver
langsamte, sondern unaufhaltsam fort
schreitet? 

Die  Rückblicke au f  das J a h r  1986 er
brachten mit grosser Mehrhei t  die Fest
stellung, dass das  abgelaufene J a h r  als ein 
J a h r  d e r  Katastrophen u n d  de r  daraus 
resultierenden Verunsicherung in die G e 
schichte eingehen wird. D i e  Verunsiche-
rung machte sich au f  vielen Ebenen  be
merkbar ,  sie ist vorhanden über  das 
Scheitern des  Abrüstungsgipfels von 
Reykjavik ebenso wie durch die Katstro
p h e  von Tschernobyl, durch die a tomare  

Israel: Rabin gegen neue Sied
lungen in besetzten Gebieten 

(spk/dpa) Israels Verteidigungsminister 
Yizhak Rabin ist d e r  Ansicht,  dass in den 
besetzten Gebie ten  «keine neuen jüdi
schen Siedlungen gegründet werden» 
dürften. In e inem Gespräch mit politi
schen Korrespondenten in  Tel  Aviv sagte 
d e r  Sozialdemokrat,  dass  alle zu Verfü
gung s tehende finanziellen Mittel d e n  be
reits bes tehenden Siedlungen zugeleitet 
werden .  

Landesbank-FS 
Liberierungsdatum a m  
9. Januar 

A m  nächsten Freitag, d e n  9. Ja
n u a r  läuft die Liberierungsfrist für 
die gezeichneten Partizipations
scheine d e r  Landesbank ab. D a s  
heisst, dass bis zu diesem D a t u m  
d e r  Ankaufspreis von 175 Franken 
net to  p r o  PS bei de r  Landesbank 
einbezahlt sein muss. D ies  gilt ins
besondere für  Nichtlandesbankkun-
den.  Die  Abwicklung d e r  Transak
tion erfolgt ü b e r  das  für  j eden  Kun
den eingerichtete (eigene Depo t 
nummer)  Konto  «Diverse» und  für 
die Kunden d e r  Landesbank ü b e r  
die vorhandenen Konti,  ü b e r  wel
che die zutreffende Summe belastet 
wird. 

Ü b e r  dieselben persönlichen 
Konti werden auch die Verkaufser
löse aus d e n  PS abgewickelt, sofern 
ein Kunde  die Scheine via Bank a n  
d e r  Vorbörse in Zürich verkaufen 
will. A u f  keinen Fall a b e r  wird die  
Landesbank ohne  Verkaufsauftrag 
nur  zum Zwecke der  Abdeckung 
des Sollbetrages au f  d e m  Kon to ,  
Partizipationsscheine von sich aus  
verkaufen,  wie m a n  da  u n d  do r t  in 
de r  Öffentlichkeit irrtümlicherweise 
gehört  hat .  

D e r  momentane  Kurs beträgt 410 
Franken  p r o  PS. -Ob d e r  Kurs  stei
gen ode r  fallen wird, hängt v o m  
Markt  ab.  Angebot  u n d  Nachfrage 
bestimmen d e n  Preis. E s  ist deshalb 
auch nicht möglich, eine Empfeh
lung abzugeben. - Wir  können n u r  
eines feststellen: Die  Landesbank 
ist e ine  prosperierende moderne  
Universalbank mit einer heutigen 
Bilanzsumme von über  4 Milliarden 
Franken.  Bei d e r  PS-Ausgabe han
delt es sich grundsätzlich u m  ein 
lukratives Anlagepapier ,  das aus  
de r  Sicht des  langfristigen Anlegers  
betrachtet ,  im Verhältnis z u m  A u s 
gabekurs von 175 Franken  auf 
Daue r  eine respektable Dividende 
abwerfen wird. (hoe)  

Bedrohung aus d e r  friedlichen Nutzung 
d e r  Kernenergie wie durch die Abschrek-
kung  durch Kernwaffen. Verunsicherung 
entstand abe r  nicht n u r  durch die Per
spektiven eines wahrscheinlicher gewor
denen  Infernos au f  d e r  a tomaren Ebene ,  
sondern auch durch die Vergiftung des  
Rheins - egal o b  e s  sich u m  den  Ölunfall 
in C h u r  o d e r  u m  die  weit umfangreichere 
Vernichtung des Lebens im «Vater  
Rhein» a b  Basel handel te .  

Schockierend waren  die Katas t rophen,  
noch schockierender stellt sich die ab
wechslungsweise an  die Öffentlichkeit ge
tragene Verlegenheit  und Verlogenheit  
d e r  Verantwortl ichen dar ,  wenn es  darum 
ging, die verunsicherte Bevölkerung über  
das wahre  Ausmass d e r  Auswirkungen zu 
informieren. Gleichzeitig offenbarte sich 
eine unvorstellbare Hilflosigkeit gegen
über  diesen Katastrophen,  unvorstellbar 
angesichts de r  sonstigen Möglichkeiten 
von Forschung und  Technik,  von Medizin 

und Wissenschaft, die sich bereits in Be
reiche vorwagten, welche die Grenzen 
des Verantwortbaren streifen o d e r  zu 
überwinden im Begriffe sind. 

Abseits d e r  grellen Scheinwerferlich
ter,  die au f  Tschernobyl und Basel gewor
fen wurden,  gerieten die übrigen Zers tö
r e r  unserer  Umwel t  aber nicht in einen 
Stillstand, sondern setzten ihr  zerstöreri
sches W e r k  an unseren natürlichen Le
bensgrundlagen weiter fort. D ie  Luftver
schmutzung ha t  sich im letzten Jah r  wohl 
k a u m  reduziert ,  nicht einmal stabilisiert. 
Vielmehr kann,  angesichts de r  weiter 
fortschreitenden Schadensituation unse
res Waldes,  davon ausgegangen werden,  
dass auch die Belastung d e r  Luft durch 
eine Vielzahl von Schadstoffen zugenom
men hat. Nach den  neuesten Schadener
hebungen in unseren Wäldern sind be
reits 54 Prozent  d e r  Fichten. 74 Prozent 
d e r  Weisstannen,  62 Prozent de r  Föhren 
und 41 Prozent d e r  Buchen geschädigt. 

I m  Zeitraum von n u r  drei Jahren  nahm 
d e r  Anteil  d e r  gesunden B ä u m e  in e inem 
erschreckenden Ausmasse ab .  

Doch was wird denn  dagegen unter 
nommen?  Im Budget 1987 scheint für  d ie  
Luftmessungen und  Schadstofferhebun
gen ein weniger hoher  Betrag als im Vor 
jahr  auf. Mit d e m  Programm «Gesunder  
Wald» werden zwar alle B ä u m e  mit ihren 
Krankheitsstufen erfasst.  können  ü b e r  
Jahre  hinweg aussagekräftige Statistiken 
erstellt und  publiziert werden,  doch zu r  
Ret tung des Waldes t ragen die Schade
nerhebungen wohl nicht viel bei. D a s  
Waldsterben abe r  müsste doch ,  in e inem 
kleinen Land wie d e m  unserem,  w o  an
geblich vieles so einfacher,  schneller, bes
ser  und  unbürokratischer angegangen 
und  erledigt werden kann ,  in den Griff  zu 
bekommen sein. N u r  würden,  wenn die  
Erhaltung unseres Waldes als eine natio
nale Aufgabe verstanden werden sollte, 
die budgetierten 230 000 Fr. nicht ausrei
chen. Mit Geld kann sicher nicht alles 
erreicht werden. A b e r  um unseren Wald 
mit seinen verschiedenen Funktionen zu 
erhalten,  dafür sind erhebliche Mittel 
notwendig. Und die Mittel wären vorhan
den! ( G . M . )  

Zum Jahreswechsel gab es neue Vorschriften 
Neue Bestimmung mit Wirkung ab 1. Januar 1987 - Rest-Goldmünzen an Ausland-Liechtensteiner 

Zum Jahreswechsel sind verschiedene 
neue gesetzliche Bestimmungen und Ver
ordnungen der Regierung in Kraft getre
ten. In den meisten Fällen handelt es sich 
um wenig spektakuläre Neuigkeiten, zu
mal viele Gesetze nach Ablauf der Refe
rendumsfrist «am Tage der Kundma
chung», also nicht unbedingt auf Jahres
anfang, in Kraft treten. Doch die neue 
Verordnung der Regierung über die Ver
wendung der Rest-Goldmünzen der Lan
desbank oder über die Herabsetzung der 
Drittelsbegrenzung für ausländische Zu
züger sowie das Gesetz über die erleich
terte Einbürgerung dürften auf ein gewis
ses Interesse stossen. 

Die restlichen Goldmünzen,  die bisher 
nicht übe r  die Sonderregelung für eine 
verbilligte Abgabe zur  Verteilung gelang
ten,  werden  nach einer  neuen Verord
nung d e r  Regierung den  im Ausland le
benden  Liechtensteinern und  den bis En
d e  Jah r  1986 volljährig gewordenen,  im 
Lande  wohnhaften Liechtensteinern und  
Niedergelassenen zugeteilt. Nach d e r  er

sten Regelung hat ten alle volljährigen 
liechtensteinischen Staatsbürger sowie al
le volljährigen Niedergelassenen die 
Möglichkeit erhal ten,  einen Satz Gold
münzen zu einem Sonde; preis zu erwer
ben. Gemäss  Wortlaut  der neuen  Verord
nung können nun auch im Ausland wohn
hafte liechtensteinische Staatsbürger, die 
bis zum 31. Dezember  1986 volljährig ge
worden sind, in den Genuss dieser Son
derregelung gelangen. Ausserdem wer
den auch jene  Liechtensteiner und Nie
dergelassenen. die zwischen dem 1. No
vember und  d e m  31. Dezember 1986 die 
Volljährigkeit erlangt haben, ein Paar de r  
1961 geprägten, aber  erst zum 125jähri-
gen Jubiläum der  Landesbank herausge
gebenen Goldmünzen zum Vorzugspreis 
erwerben können .  

Erleichterte Einbürgerung 
Bereits a m  30. Dezember  1986 ist nach 

de r  Volksabstimmung von anfangs De
zember das Gesetz über  die erleichterte 
Einbürgerung ausländischer Kinder liech-

1. Sportler-Treff: Ein Grosserfolg 

Z u  einem Gross-Erfolg gestaltete sich am 30. Dezember der erstmals in dieser Form 
durchgeführte Sportler-Treff. Im vollbesetzten Triesner Gemeindesaal standen die 
Ehrungen der Sportler des Jahres und der Landesmeister in den verschiedenen Sportar
ten im Mittelpunkt. Geehrt wurden auch die ehemaligen Funktionäre des Landessport-
verbandes und des NOK. Praktisch alles was im liechtensteinischen Sportgeschehen 
Rang und Namen hat, war beim 1. Sportler-Treff in Triesen dabei. Unser Bild zeigt 
Liechtensteins Sportler des Jahres 1986, Biggi Blum und Paul Frommelt anlässlich der 
Feier in Triesen. (Bild: bs) 

tensteinischer Müt ter  sowie ü b e r  die Wie
deraufnahme von ehemaligen eingebür
gerten Liechtensteinerinnen in ihr frühe
res Gemeinde- und Landesbürgerrecht  in 
Kraft getreten. D e r  Ant rag  über  die e r 
leichterte Aufnahme in das  Bürgerrecht 
muss innerhalb von sechs Jahren  v o m  
Tage  an gerechnet,  an  welchem ein Be
werber  die Voraussetzungen nach d e n  ge 
setzlichen Bestimmungen eröffnet,  bei 
d e r  Regierung gestellt werden. Für  aus
ländische Kinder liechtensteinischer Müt 
te r  (und deren volljährige Kinder),  wel
che  die Voraussetzungen bereits erfüllt 
haben,  gilt eine Übergangsregelung von 
drei  Jahren.  
Herabsetzung der Drittelsbegrenzung 

Die erleichterte Einbürgerung soll 
nach d e m  erklärten Willen de r  Regierung 
nicht zu einem erhöhten Zuzug von Aus
ländern führen. Deshalb ist auf Jahresbe
ginn 1987 auch eine Änderung der  Ver
ordnung über die Begrenzung de r  Zah l  
d e r  Ausländer in Kraft getreten,  nach d e r  
die Höchstgrenze des Ausländeranteils 
u m  den prozentualen Anteil der  einge
bürger ten Personen herabgesetzt wird.  
D ie  Herabsetzung der  Höchstgrenze soll 
nach jeweils dreihundert Einbürgerungen 
erfolgen, wenigstens jedoch einmal im 
Jahr .  Würden in den  nächsten Monaten 
also dreihundert  Einbürgerungen erfol
gen.  so setzt die Regierung die Höchst
grenze für  die Ausländerzahl um 1.1 Pro
zent  herunter ,  was noch 32.2 Prozent er 
geben würde .  
AHV und Versicherung im 
Strassenverkehr 

Unte r  einer Reihe weiterer  neuer  Be
st immungen trat  auch die n e u e  Vereinba
rung  ü b e r  Hochschulbeiträge in Kraft ,  
nach  d e r  die liechtensteinischen Studen
ten  den  Studierenden aus d e n  Nichthoch-
schulkantonen de r  Schweiz gleichgestellt 
werden.  Neuerungen werden  sich nach 
e iner  Änderung  der  Verordnung über  die  
Gesundheitsvorsorge ergeben,  d a  die U n 
tersuchungskarten bei d e n  Vorsorgeun
tersuchungen erneut  eine Anpassung e r 
fahren haben.  Geänder t  wurde im weite
ren  die Verordnung übe r  die Haftpflicht 
im Strassenverkehr: D ie  Versicherung 
muss  die Ersatzrechte d e r  Geschädigten 
mindestens bis z u m  Bet rag  von 3 Mio. F r .  
j e  Unfallereignis für  Personen-  u n d  Sach
schaden zusammen decken.  Bei Motor 
wagen u n d  Anhängerzügen,  mit d e n e n  
Personen befördert  werden,  e rhöht  sich 
die Mindestversicherung fü r  das  Unfaller
eignis bei einer Platzzahl ü b e r  40 Perso
n e n  auf  4 Millionen Fr.  Schliesslich kann 
die A H V  mit Hilfe e iner  neuen  Verord
nung  ihr  Vermögen künftig auch in Wert 
papieren,  Edelmetal len o d e r  Rendi ten
ob jek ten  anlegen, während  die Geldanla
gen  bisher sehr eingeschränkt waren.  

( G . M . )  

KOMMENTAR 
Das eben begonnene Jahr wird, immer 

von Katastrophen abgesehen, wiederum 
zu einem Jahr der Moneten - f ü r  unsere 
Gemeinden ebenso wie f ü r  den Staat. 
Zwar hat der Landtag dem Voranschlag 
der Regierung f ü r  das Finanzjahr 1987, 
der einen relativ geringen Ausgabenüber-
schuss vorsieht, zugestimmt, doch glaubt 
niemand im Ernst daran, dass die Rech
nung schliesslich ein Defizit aufweisen 
wird. Auch den Gemeinden ist nach die
sem Papier weniger staatliches Ausgleichs
geld zuerkannt worden, doch rechnet 
wohl kein Gemeindekassier ernsthaft mit 
einer Reduktion des Finanzausgleichs. 
Vielmehr dürften die Gedanken der Ge-

Das Jahr der Moneten 

meindebehörden an die Ergebnisse der 
letzten Jahre schweifen, als trotz versuch
ter Reduktion jeweils ein paar Millionen 
ganz locker in die kommunalen Kassen 
zusätzlich flössen - und das deshalb, weil 
das geltende System des Finanzausgleichs 
teilweise starre Anteile an verschiedenen 
Steuer- und Abgabenerträgen vorsieht. 

Die Regierung begründete die Vermin
derung der Zuteilungsquote an die Ge
meinden mit dem Hinweis au f  die Tatsa
che. dass die greifbaren Mittel aller Ge
meinden die Schuldverpflichtungen um 
einige Dutzend Millionen übersteigen. 
Doch damit ist den wenigen Gemeinden, 
die Schulden ausweisen müssen, wenig 
Trost gespendet. Die Frage, wieso - nicht 
zuletzt dank des Finanzausgleichs - die 
Mehrzahl der Geineinden über beträchtli
che Finanzpolster verfügen, während eini
ge kleinere Gemeinden Kredite aufneh
me« müssen, bleibt weiterhin unbeantwor
tet. Ausgleich bedeutet nach dem gelten
den System, alle Gemeinden - abgesehen 
von den Zuschüssen an die Berggemein
den - anteilmässig gleich viel erhalten. 
Finanzausgleich könnte aber auch heis-
sen, dass die Defizite der kleineren, fi
nanzschwächeren Gemeinden zulasten der 
finanzstarken, über erhebliche Reserven 
verfügenden Gemeinden aufgefangen 
werden. 

Im Landtag erhoben sich ähnliche Stim
men. die eine Überprüfung des Finanzaus
gleichs forderten. Und die Regierung h a t -
zum wievielten Male? - die feste Zusiche
rung abgegeben, dass der Finanzausgleich 
und die Subventionsordnung einer Re
form unterzogen werde. Die finanzschwä
cheren Gemeinden hoffen, wenn sie im
mer wieder von Reform hören, zweifellos 
auf  eine Umverteilung der staatlichen Gel
der. nicht nur au f  eine Verteilung in die elf 
kommunalen Kassen a u f  anderer Ebene. 
Diese Hoffnung, die sie schon lange ha
ben. wird ihnen etwas versiisst durch den 
Umstand, dass sie am Ende doch noch 
mehr erhalten, als die Regierung mit der 
Budgetierung vorsieht. (G.M.) 

FBP-Balzers 
Einladung zur  
Nominationsversammlung 

Die  FBP Balzers häl t  a m  Montag ,  
d e n  5. Januar  1987 u m  20 U h r  im 
Hotel  «Riet» in Balzers e ine  Orts
gruppenversammlung ab ,  an  wel
c h e r  die Kandidatinnen u n d  Kandi
da ten  für die Gemeindewahlen  a m  
23.Z25. Januar  1987 nominiert  wer
d e n .  Ausserdem k o m m e n  aktuelle 
T h e m e n  de r  Gemeinde-  u n d  Lan
despolitik zur  Sprache.  D ie  Or ts 
gruppenlei tung läd t  alle F r e u n d e  
d e r  Partei,  besonders  die  F rauen  
u n d  die Jugend ,  z u  dieser  wichtigen 
Veranstal tung ein, u n d  freut  sich 
a u f  zahlreichen Besuch.  

Ski- und Schlittenplausch 
Schatzalp-Strela 
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